
 

 

 

 

 Allgemeine Informationen zur Arbeitsprobe 

Microblading 

Treffpunkt: 

Schwimmschulkai 108 oder Fröhlichgasse 12 / Büro 5 / Obergeschoss, 8010 Graz 

Uhrzeit: 9:30 Uhr 

Modell: 

Das Modell wird ca. zwei Stunden nach Beginn der Prüfung – also gegen 11:30 Uhr – 

benötigt.  

 

Theorie 

Die theoretische Prüfung umfasst folgende Themenbereiche: 

• Fachkunde (inkl. Hygiene, Erste Hilfe und Kontraindikationen) 

• Medizinische Grundlagen (nur, wenn keine Ausbildung gemäß § 139 GewO 

nachgewiesen werden kann) 

• Arbeitsrecht 

• Betriebliche Organisation 

• Ergonomisches Arbeiten 

Rechtsgrundlage: 

Die Prüfung orientiert sich an den geltenden gewerberechtlichen Vorgaben und umfasst die 

Verordnungen: 

§ 139, § 141 § 262 und § 261 der Gewerbeordnung. 
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Arbeitsplatzvorbereitung & Hygienemaßnahmen 

Zeitaufwand: ca. 15–30 Minuten 

Die Vorbereitung erfolgt unter Einhaltung aller gesetzlichen Hygienestandards. Sauberkeit, 

Ordnung und die korrekte Desinfektion sind wesentliche Bestandteile der Bewertung. 

 

Praktische Arbeit 

Dauer: max. 2 Stunden 

Inhalt: Durchführung einer vollständigen Microblading-Behandlung 

Die praktische Prüfung beginnt nach Abschluss des theoretischen Teils. 

 

Materialien 

Bitte bringen Sie alle für die Durchführung erforderlichen Materialien vollständig und 

gesetzeskonform („lege artis“) selbst mit. 

Vor Ort stehen folgende Ausstattungselemente zur Verfügung: 

• Liege oder Stuhl 

• Lupenlampe 

• Händedesinfektion 

 

Dokumentation 

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit: 

• Ausbildungsnachweis (wenn vorhanden) 

• Arbeitsmappe mit mindestens 10 dokumentierten Vorher-/Nachher-Arbeiten im 

Bereich Microblading 

Das Gutachten wird direkt an Ihre zuständige Behörde übermittelt. 

Bitte geben Sie uns hierfür den Namen sowie die E-Mail-Adresse Ihrer Ansprechpartnerin 

oder Ihres Ansprechpartners bekannt. 
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Kosten und Anmeldung 

Kosten der Prüfung: 

€ 700,– netto 

Zahlungsmodalitäten: 

Der gesamte Betrag ist vor Prüfungsantritt zu begleichen. 

Hinweis: 

Bitte klären Sie vorab mit Ihrer Bezirks- oder Magistratsbehörde, ob ein gerichtlich beeidetes 

Gutachten als Nachweis für die Arbeitsprobe anerkannt wird. 

 

Wichtige Hinweise 

Änderungen im Ablauf oder den Prüfungsinhalten sind möglich – wir informieren Sie 

selbstverständlich rechtzeitig darüber. 

Sollten Sie grippeähnliche Symptome verspüren, bitten wir Sie dringend, den Termin zu 

verschieben. 

 


